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Selaftuttg^roöe eines 23obeit§ au§ armiertem
Seton.

21m 23. Stobember b. 3. fattb in ber Sianofortefabrtf
bon Herren fftorborf u. Sie. in SKIbiBrfeben eine intereffante
Selaftunggprobe eines SobenS aus armiertem Seton, „Softem
£ennebique", ftatt, ju meinem Slnlafj mehrere Ingenieure
unb Slrcbitelten eingelaben mürben.

hierüber geben mir einen ©runbrtfj beS betreffenben
SobenS famt Schnitt beS fgauptbalfenS, melier in ber
Üftitte beS 9laumeS auf einer Säule ruht unb an feinen
©nben in ber SDÎauer eingerannt ift. 2Bir rnoHen nur Inrz
bie ©rgebniffe biefer Selaftunggprobe b^r aufführen.

3Me Selafiungêlurbe mar guerft eine gerabe, bei p«
nebmenber Selaftung eine parabolifäje ®urbe, maS bßtbft
mabrfdjeinlich babon lomrnt, bafj ber ©laftigitâtêcoefficient
beS SetonS ïein fonftanter ift. ®ann mürbe ber erfte Saiten
entlaftet unb ber gmeite belaftet, mobei biefer eine ©tnfenlung
bon 3,8 mm bei 600 kg fflublaft pro m^ geigte.

Set ber PöHtgen ©ntlafiung beS Sailens 3ir. I unb
bollftänbigen Selaftung beS Sailens 9ir. II ift ber erfte
um 0,34 mm höh« «13 feine urfprüngltche Sage priid?
gelommen. SieS bemeift guerft, bafj ber Sailen boHftänbig
elaftifdj mar nnb bafj bie ©ontinuttät beSfelben über bie

Säule mtrllicb fïtftiert. Sei biefer Selaftunggprobe bat baS

©ifen im Sailen mit menigftenS 1500 kg per m^ auf

v

Setbe Saiten I unb II (im 3. Siodroerle ber gabrif)
maren etmaS früb auSgefdjalt morben unb batten infolge®
beffen Heinere 3tiffe im Seton gegeigt. ®eSmegen muebe

bon ben Slrdjitelten borgezogen, gerabe biefe zroei Sailen
ganz genau )u unterfueben.

®er fèauptbalfen Str. I mürbe perft mit 30,000 kg
belaftet, b. b. mit 600 kg pro m^ Soben ober anbertbalb*
mal ber garantierten Sîufclaft bon 400 kg pro ml

©S ergaben fi(b in ber ÜJlitie beS Sailens folgenbe

©infenlungen:
Sei 11,700

„ 22,000
„ 30,000

kg ober 234 kg pro m^ 1,02 mm.

„ „ 440 „ „ „ 2,28 „
„ „ 600 „ „ „ 3,48 „

fftacb 20 fDîtnuten, obne 3unabme ber Selaftung, batte
ficb ber Saiten um 0,12 mm mebr gefenlt, bieS geigt alfo,
bafj bte {formänberungen im Sailen nicht plßpltcb eintreten.

Sei biefem 6,60 m langen unb 40 cm hoben Sailen
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mar alfo bie ©infenlung ber Sragmeite bei
buUU e>4:^u

ber garantierten Sufclaft bon 400 kg pro m* unb bon

-|^r -r^iTr ß" ®ragmeite bei 600 kg Sufclaft pro ml
oouu löyu
®iefe îftefultate finb äufjerft günftig, menn man bebentt,
bafj bte 3«Iäffigteit ber ®urcbbiequng bei Sßroben mit
anbertbalbfacher 3tuplaft Vsoo b** SEragmette erreichen barf.

3«g unb ber Seton mit 35 bis 40 kg pro m* auf ®ruel
gearbeitet, obne bafj man bie Heinften fgaarrtffe im Seton
einfeben tonnte unb obne bafj irgenb eine beftebenbe ®efor«
mation p erfeben mar.

MdjiebetieS.
9JUttetIutt0en auë beut ©eridjtëfaal. (©toilgertcbt

Safel.) 3u ben gablreicben SerufSunfällen, meld&e jnr ©nt»

febeibung ber ©eridj'te über bte baranS entftebenben §afk
pflidfjtanfprücße gelangen, geboren biejenigen an ben

§obeI» ober Slbridjtmafdjtnen im S <h r e t n e r®

g e m e r b e. ®aS ©ibilgericbt bat in ber neueften 3eü
mteberum gtuei gäEe bor feinen Sdjranlen gehabt, melcbe

folcbe Seriebungen betrafen.

3n einem fÇatte mar ein Sdjretner beim Slbridbten Don

Jgolzftüclen auf ber fgobelmafcbine, als er baS £oIg über
ben horizontalen fDîafdjtnentifcb bin 0e0en bie in ber ïïîitte
berfelben berooriretenbe Schneibemalze binfebob, ausgeglitten
unb hatte infolge ber Serlefcung mehr als ben halben ffttng»

finger berloren. ®r mnrbe im Spital gebeilt, behauptete

febodj infolge ber ©mpfinblicbteit beS gfingerftumpfeS in feiner
2lrbeitSfäbigteit erheblich beeinträchtigt zu fein unb berlangte
baber eine föaftpflicbtentfcbäbigung bon ffr. 2799. 45.
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Belastungsprobe eines Bodens aus armiertem
Beton.

Am 23. November d. I. fand in der Pianofortefabrik
von Herren Rordorf u Cte. in Albisrieden eine interessante
Belastungsprobe eines Bodens aus armiertem Beton, „System
Hennebique", statt, zu welchem Anlaß mehrere Ingenieure
und Architekten eingeladen wurden.

Hierüber geben wir einen Grundriß des betreffenden
Bodens samt Schnitt des Hnuptbalkens, welcher in der

Mitte des Raumes auf einer Säule ruht und an seinen
Enden in der Mauer eingespannt ist. Wir wollen nur kurz
die Ergebnisse dieser Belastungsprobe hier aufführen.

Die Belastungskurve war zuerst eine gerade, bei zu-
nehmender Belastung eine parabolische Kurve, was höchst

wahrscheinlich davon kommt, daß der Elastizitätscoefficient
des Betons kein konstanter ist. Dann wurde der erste Balken
entlastet und der zweite belastet, wobei dieser eine Einsenkung
von 3,8 wm bei 600 KZ Nutzlast pro m^ zeigte.

Bei der völligen Entlastung des Balkens Nr. I und
vollständigen Belastung des Balkens Nr. II ist der erste

um 0,34 mm höher als seine ursprüngliche Lage zurück-
gekommen. Dies beweist zuerst, daß der Balken vollständig
elastisch war und daß die Kontinuität desselben über die

Säule wirklich existiert. Bei dieser Belastungsprobe hat das
Eisen im Balken mit wenigstens 1500 stA per m^ auf

Beide Balken I und II (im 3. Stockwerke der Fabrik)
waren etwas früh ausgeschalt worden und hatten infolge-
dessen kleinere Risse im Beton gezeigt. Deswegen wurde

von den Architekten vorgezogen, gerade diese zwei Balken

ganz genau zu untersuchen.
Der Hauptbalken Nr. I wurde zuerst mit 30,000 stA

belastet, d. h. mit 600 stA pro m^ Boden oder anderthalb-
mal der garantierten Nutzlast von 400 stA pro m^.

Es ergaben sich in der Mitte des Balkens folgende

Einsenkungen:
Bei 11.700

„ 22,000
„ 30,000

stA oder 234 stA pro m^ 1,02 mm.

„ „ 440 „ „ 2,28 „
„ „ 600 „ „ „ 3,48 „

Nach 20 Minuten, ohne Zunahme der Belastung, hatte
sich der Balken um 0,12 mm mehr gesenkt, dies zeigt also,

daß die Formänderungen im Balken nicht plötzlich eintreten.

Bei diesem 6,60 m langen und 40 vm hohen Balken
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war also die Einsenkung der Tragweite bei

der garantierten Nutzlast von 400 stA pro m^ und von

^ der Tragweite bei 600 stA Nutzlast pro m^.

Diese Resultate sind äußerst günstig, wenn man bedenkt,
daß die Zulässtgkeit der Durchbiegung bei Proben mit
anderthalbfacher Nutzlast Vsoo der Tragweite erreichen darf.

Zug und der Beton mit 35 bis 40 stA pro m^ auf Druck
gearbeitet, ohne daß man die kleinsten Haarrisse im Beton
einsehen konnte und ohne daß irgend eine bestehende Defor-
mation zu ersehen war.

Verschiedenes.

Mitteilungen aus dem Gerichtssaal. (Civilgericht
Basel.) Zu den zahlreichen Berufsunfällen, welche zur Ent-
schetdung der Gerichte über die daraus entstehenden Haft-
Pflichtansprüche gelangen, gehören diejenigen an den

Hobel- oder Abrichtmaschinen im Schreiner-
ge werbe. Das Civilgericht hat in der neuesten Zeit
wiederum zwei Fälle vor seinen Schranken gehabt, welche

solche Verletzungen betrafen.

In einem Falle war ein Schreiner beim Abrichten von
Holzstücken auf der Hobelmaschine, als er das Holz über
den horizontalen Maschtnentisch hin gegen die in der Mitte
derselben hervortretende Schneidewalze hinschob, ausgeglitten
und hatte infolge der Verletzung mehr als den halben Ring-
finger verloren. Er wurde im Spital geheilt, behauptete

jedoch infolge der Empfindlichkeit des Fingerstumpfes in seiner

Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigt zu sein und verlangte
daher eine Haftpflichtentschädigung von Fr. 2799. 45.
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®ie RerBderungSgefeflfdoft bertoeigerte bie Pepbluttg
Refer ©ntfdäbtgung, weil ber Kläger ben Unfall bafcurdj
felber pgepgen £)abe, bafj er bie oorbatibeite ©daboor®
rfdjtung an ber ERafdine nidtjt angebtadjt babe. AuS ben

^eugettauSfagen ergab fid) jebod, bag ber Arbeiter bie

©djuböorrtdfjiung aEerbtngS aufgelegt batie, bafs fie aber
nidbt über bie gange ©dneibeborridiurtg bin borgefdobett
würbe, fonbern baff pttädE beut Anfdlage eine Sücfe frei=
gelaffen würbe. ©tr.c geroiffe fiücle frei p laffen mar aber

ttoiWenb'g, Wenn bte Pretter nicbt nur flacb unter ber ©dufc=
borricbtung bur<b über bie ©dneibe bin gefdjoben würben,
fonbern aud aufredt (bodjfant) über bie ERafdine gelaffen
»erben raupten. 3n fenera fÇaUe, bei Meldern ber Unfall
daffterte, hagelte eS fid nun aEerbtngS nra ein auf ber

breiten gfläde DorgefdobeneS Prett, gleidmobt erblidte baS

©eridt in bem SSerbalten beS Arbeiters fein Perfdulben,
ba er balb Pretter in breiter, balb wieber in bodtantiger
©teEung su bearbeiten butte unb beim EBedfel beS tgolgeS

nidt jeWetlen aud bie ©dubborridtung fonnte üeränbert

»erben, um einen Aufenthalt in ber Arbeit p bermeiben.

©8 ift aud nidt behauptet toorben, bafs ber Arbeitgeber
über bte jeweilige Aenberung in ber ©dugoorridtung ge»

nügenb »adte unb barauf bepglide SBetfungen erteilte.
3)em Mager »urbe baber auf ©runb einer ärgtltden Unter»

judung über ben ©rab feiner ©rwerbSeinbufje eine @nt»

fdübigung non jjr. 1200 pgefproden.

3m gweiten galle ïam eS p einer Abmeifung ber Slage.
§ter butte Ed ber als feiger in einer ©dreinerei an=

gefteEte Stöger an einer neu aufgefteEten Sretsfäge p
fdaffen gemadt, Wobei ibrn mehrere fÇinger üoEftänbig ger®

fdnitten »urben. ©r batte fid îurge 3eit bor bem UnfaE
bon feinem Arbeitsort im Seffelraume beS SeEerS nad ber

oben gelegenen EBerEfiatt begeben, »o ein befonberS biep
angefteEter ERafdtntft bie ©äge aEetn bebiente. klüger
teilte bem SRafdinifien mit, bag baS unten im SranS®

miffionSraume befinblide Porgetege p biefer ERafdine warm
gelaufen fei, Wa8 in ber SEbat aud ptraf. AIS ihn ber

©bef ber Paufdreinerei in ber EBerEfiatt traf, WieS er ihn
hinaus an feine Arbeit, ba er Rer nidtS p fdaffen habe.

Surge 3«it barauf, als ber ©bef Ed »egbegeben hatte, fam
ber Stöger febod »ieber hinauf unb fegte nun, als ber

SEfafdinift gang in ber Eläbe ftanb, aber nidt gerabe binp=
fab, bie ERafdine in ®ang unb geriet unmittelbar barauf
in bas ©etriebe berfelben. Run war aber in ber Pau®

fdreinerei pr Pebienung einer jeben ERafdine nur ber

fpegieE biep angefteEte ERafdtntft befugt; eS Würbe bieS

burd bie gabrtforbnung aBen Arbeitern pr SenntniS ge=

bradt unb in berfelben aud unterfagt, an ben im ®ang
befinbltden SRafdtnen ffteinigungSarbeiten 'borpnebmen.
SDiefe Porfdrtften foEen im ©efdEjöfte ftreng gebanbbabt
worben fein, nur wenn etwa ein ERafdtntft nidt gerabe

anwefenb ober p ftarï befdöftigt war, foE eS oorgeïommen

fein, bag aud etwa ber feiger, wenn er wegen beS EBarm®

laufenS ber SranSmiffion an ber ERafdine nadfab, bie

legtere felbft abfteBte.

®aS ©eridt erblidt in bem Sawiberbanbeln beS Arbeiters

gegen baS Perbot ber gabriforbnung unb beS Arbeitgebers
ein Perfdulben beS Arbeiters. ®S beftanb für ben Stöger
ïeine gwtngenbe ober aud nur entfdulbbare Peranlaffung,
biefeS Perbot gu übertreten, benn Wenn aud bie ©orge um
bie ERafdine, weide eoentueE burd baS SBartnlaufen ber

SlranSmiffionSborgelege îonnte ©daben leiben, ihn bagu

trieb, nad ber EBerEftatt gu geben, fo hätte er bod nidt
felber bte ERafdine in ©ang fegen foEen, gumal bereu Pe»

banblung fett ber Reumontierung, ba fie bem Stöger gar
nidt mehr bertraut War, befonbere Sorgfalt üerbiente. SDer

eigenmödtige ©tngrtff beS Stögers in eine igm berbotene

Pefdäftigung unb nidt bte ihm übertragene Arbeit gab

fomit Peranlaffung gu feinem UnfaE. Ser Släger würbe

baber mit feinem ©nifdäbigungSanfprud bon gr. 4947. 60
OoEftönbig abgewtefen.

©dulbauSprojeft 3««^20ieï>iïou. ©ine ©dulge.
böube=Anlage für 1500 Sinber fommt neben bie neue Sirde
gu SBtebifon gu gegen, nömlid ein 60 m breites Sßrimar»

fdulgauS unb ein nur wenig îleinereS ©efunbarfdutgeböube,
bie fjlanfen etneS gegen bie ©tabt gu offenen SSiereclS,

beffen tftüEfeite bie ftattlide SDoppelturnbaEe einnimmt.
5000 bleiben als ©pielblag referoierr, bon bem aus
Ed eine wunberboEe Elunbfidt eröffnet. $ie ffaffaben
geigen unter Sßermeibnng bon SupS bod Wirlfame ©eftal»
tuttg; bie S3aufoften betragen ohne SöaupIagpreiS etwa
1 % PiEionen ffr. SDie SSaugeit ift 2 % Sagre. ERit
ben Arbeiten wirb r,ad beren SöewiEigung fofort begonnen.

@ttgabin»Panot;ama. ®ie AuSEdten auf einen günftigen
Raum für baS @ngabtn=Sßanorama auf ber SBeltauSfteEung
non 1900 in RatiS feien redt gute.

©egenwörtig weilt ©egantini in ©oglio, wo er bereits
einen §o!gpabiEon erbaut gat, ber geigbar ift unb in Weldem
er baS ®npabin=Ranorama in Vio ERagftab ber borgefegenen
®.ijge entwerfen »iE.

kr fraris - jür Mr frans.
groacsi.

845. 3ft in ber ©ctitoeig eine Ssertaufäftetle non SBecter'g
(SBertin) ®ifferentiaipaf(genpgen mit Signectenrab ober mer Oer«

fertigt folcge? Antroort unter 37t. 815 an bie Sjpebition.
846. SBer tann fofort bürreS iiarcbengolj liefern, 1,8 m

lang, Side 6 cm, in ber Sreite cirta 8 m, ober bann 3,6 m
lang unb nur 4 m breit? Preisangabe ermünfdit.

847. 33er intereffiert fid) für eine fd)öne, Heinere Sabril mit
33affer!raft, iîanb rc, in boljreidjer Sage unb ftaunenb billig?

848. @in junger Alann mürbe fid) gerne einen Sid)tpauS«
apparat gerftellen. SBiirbe jemanb bie greunblidifeit gaben, einen
einfacben Apparat p beicgreiben 3Bo begießt man bie bagu nötigen
Utenfilien? ©ütige AuSlunft roirb beftenS oerbanlt.

849. 33er liefert ©ementbeton'3Kifdmafd)inen unb gu roetdjem
Preis? 33ie biet PetriebSlraft brausen biefelben unb mo finb
foldie im ^Betrieb AuSlunft roünfcbt Aug. ©amper, Sfeängi (jEgurg.)

850. 33er liefert SSeftogmafdjinen mit SOleffer unb §ebelbruc£
ober mer gätte eine gebraudjte gu oertaufen Offerten an 3- SSirg,
©(greiner, RapperSmü am guricgfee.

851. S8er liefert miet« ober taufroeife eine Heine ßotomotibe,
75 cm ©purmeite, bon 12—15 Pferbeträften, gum AtaterialtranS«
portgebraud)

852. 3?eldje 3eitf(grift ober meltgeS Segrbud) empfieglt ftcg

für ©tubien über ©tragen«, S8eg« unb Pagnbau? roelcge 3eit«
fdjrift für Safferbau?

853. ®a iig beabficgtige, eine Heinere (Sementfteinfabrit ein»
guridjten, fo möcgte anfragen, ob ein guter ©rubenfanb borteil«
gafter ift als glugfanb? Pei legterem figeint mir bie ©efagr bon
©glemmfanb gu nage gu liegen. 33elcge ÜKafginen finb bie beften
unb biüigften unb roie Diel Kalt ober Clement braucgt eS, um 1 ms
(lementfteine gergufteüen

854. 3ft eS fgon borgetommen, bag elettrifge ©lüglampen
im Montait gebrogen finb?

855. 33ie finb am beften ®ampfrogre in einem gang aus
dement gemagten Stalle angubringen, bag im 33inter bie SSänbe

nigt nag roerben?
856. SBer erftetlt gute, foltbe geuernergolbung für tupferne

Stirgturmlugeln unb gu roelgem Preife per m2? Offerten unter
Ar. 858 an bie ©ppebition b. PI.

857. SBöre oieüeigt jemanb fo freunblig, mir AuSlunft gu
erteilen, roie Diel Pierbeträfte man geroinnen roürbe bon einem
§pbranten auS, mit 2>/g Atmofpg. ®rud, unb roetger ®urgmeffer
unb roetge Preite märe um oorteilgafteften für baS Xurbinenrab
unb roie grog füllte bie Oeffnurg beS PlunbftüdeS fein? SSürbe
bie Äraft auSreigen für eine dirtularfäge bon 350—400 mm
©urgmeffer ober märe eine Panbfäge borteilgafter?

858. S8er mürbe einer meg. ipolgbregerei mit 33affertraft
einen Sdaffenartifel gur 3nbi-itati)n übergeben? j

859. 3ft jemanb Piitäufer einer Heineren .jjobelbant, foroie
eingelner gu* ergaltener ®regbanlteile: Reit» unb ©pinbelftöde
ober ©groungrab mit ©eitenläufen unb ftaitem SonuS?

860. Pier liefert Heitern im ®oppeI gufammenlegbar Don
5—8 m Hänge unb gu roelgem äugerfte Preife per laufenben
SKeter

861. SBelge SJtöbelganblung roürbe einer Heineren megan.
©greinrrei fürs gange 3tgr Arbeiten in taunenen SRöbeln über»
tragen?
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Die Versicherungsgesellschaft verweigerte die Bezahlung
dieser Entschädigung, weil der Kläger sich den Unfall dadurch
selber zugezogen habe, daß er die vorhandene Schntzvor-
richtung an der Maschine nicht angebracht habe. Aus den

Zeugenaussagen ergab sich jedoch, daß der Arbeiter die

Schutzvorrichtung allerdings aufgelegt halte, daß sie aber
nicht über die ganze Schneidevorrichtung hin vorgeschoben

wurde, sondern daß zunächst dem Anschlage eine Lücke frei-
gelassen wurde. Eine gewisse Lücke frei zu lassen war aber

notwend'g, wenn die Bretter nicht nur flach unter der Schutz-
Vorrichtung durch über die Schneide hin geschoben wurden,
«sondern auch aufrecht (hochkam) über die Maschine gelassen
werden mußten. In jenem Falle, bei welchem der Unfall
Passterte, handelte es sich nun allerdings um ein auf der

breiten Fläche vorgeschobenes Brett, gleichwohl erblickte das

Gericht in dem Verhalten des Arbeiters kein Verschulden,
da er bald Bretter in breiter, bald wieder in hochkantiger

Stellung zu bearbeiten hatte und beim Wechsel des Holzes
nicht jeweilen auch die Schutzvorrichtung konnte verändert

werden, um einen Aufenthalt in der Arbeit zu vermeiden.

Es ist auch nicht behauptet worden, daß der Arbeitgeber
übe? die jeweilige Aenderung in der Schutzvorrichtung ge-

nirgend wachte und darauf bezügliche Weisungen erteilte.
Dem Kläger wurde daher auf Grund einer ärztlichen Unter-
Buchung über den Grad seiner Erwerbseinbuße eine Ent-
schädigung von Fr. 1200 zugesprochen.

Im zweiten Falle kam es zu einer Abweisung der Klage.
Hier hatte sich der als Heizer in einer Schreinerei an-
gestellte Kläger an einer neu aufgestellten Kreissäge zu
schaffen gemacht, wobei ihm mehrere Finger vollständig zer-
schnitten wurden. Er hatte sich kurze Zeit vor dem Unfall
von seinem Arbeitsort im Kesselraume des Kellers nach der

oben gelegenen Werkstatt begeben, wo ein besonders hiezu
angestellter Maschinist die Säge allein bediente. Kläger
teilte dem Maschinisten mit, daß das unten im Trans-
mtsstonsraume befindliche Vorgelege zu dieser Maschine warm
gelaufen sei, was in der That auch zutraf. Als ihn der

-Chef der Bauschreinerei in der Werkstatt traf, wies er ihn
hinaus an seine Arbeit, da er hier nichts zu schaffen habe.

Kurze Zeit darauf, als der Chef sich wegbegeben hatte, kam

der Kläger jedoch wieder hinauf und setzte nun, als der

Maschinist ganz in der Nähe stand, aber nicht gerade hinzu-
sah, die Maschine in Gang und geriet unmittelbar darauf
in das Getriebe derselben. Nun war aber in der Bau-
schreineret zur Bedienung einer jeden Maschine nur der

speziell hiezu angestellte Maschinist befugt; es wurde dies

durch die Fabrtkordnung allen Arbeitern zur Kenntnis ge-

bracht und in derselben auch untersagt, an den im Gang
befindlichen Maschinen Reinigungsarbeiten ^vorzunehmen.

Diese Vorschriften sollen im Geschäfte streng gehandhabt
worden sein, nur wenn etwa ein Maschinist nicht gerade

anwesend oder zu stark beschäftigt war, soll es vorgekommen

sein, daß auch etwa der Heizer, wenn er wegen des Warm-
laufens der Transmission an der Maschine nachsah, die

letztere selbst abstellte.

Das Gericht erblickt in dem Zuwiderhandeln des Arbeiters

gegen das Verbot der Fabrikordnung und des Arbeitgebers
ein Verschulden des Arbeiters. Es bestand für den Kläger
keine zwingende oder auch nur entschuldbare Veranlassung,
dieses Verbot zu übertreten, denn wenn auch die Sorge um
die Maschine, welche eventuell durch das Warmlaufen der

Transmissionsvorgelege konnte Schaden leiden, ihn dazu

trieb, nach der Werkstatt zu gehen, so hätte er doch nicht

selber die Maschine in Gang setzen sollen, zumal deren Be-

Handlung seit der Neumontierung, da sie dem Kläger gar
nicht mehr vertraut war, besondere Sorgfalt verdiente. Der
eigenmächtige Eingriff des Klägers in eine ihm verbotene

Beschäftigung und nicht die ihm übertragene Arbeit gab

somit Veranlassung zu seinem Unfall. Der Kläger wurde

daher mit seinem Entschädigungsanspruch von Fr. 4947. 60
vollständig abgewiesen.

Schulhausprojekt Zürich-Wiedikon. Eine Schulze-
bäude-Anlage für 1500 Kinder kommt neben die neue Kirche
zu Wiedikon zu stehen, nämlich ein 60 m breites Primär-
schulhaus und ein nur wenig kleineres Sekundarschulgebäude,
die Flanken eines gegen die Stadt zu offenen Vierecks,
dessen Rückseite die stattliche Doppellurnhalle einnimmt.
5000 bleiben als Spielplatz reserviert, von dem aus
sich .eine wundervolle Rundsicht eröffnet. Die Fassaden
zeigen unter Vermeidung von Luxus doch wirksame Gestal-
tung; die Baukosten betragen ohne Bauplatzpreis etwa
1 Vs Millionen Fr. Die Bauzeit ist 2 Vz Jahre. Mit
den Arbeiten wird nach deren Bewilligung sofort begonnen.

Engadin-Panorama. Die Aussichten auf einen günstigen
Raum für das Engadin-Panorama auf der Weltausstellung
von 1900 in Paris seien recht gute.

Gegenwärtig weilt Segantini in Soglio, wo er bereits
einen Holzpavillon erbaut hat, der heizbar ist und in welchem
er das Engadin-Panorama in Maßstab der vorgesehenen
G.öße entwerfen will.

Aus der Urans - Für die Urans.
Fragen.

843. Ist in der Schweiz eine Verkaufsstelle von Becker's
(Berlin) Differentialflaschenzügen mit Schneckenrad oder wer ver-
fertigt solche? Antwort unter Nr. 845 an die Expedition.

84k. Wer kann sofort dürres Lärchenholz liefern, 1,8 va
lang, Dicke 6 ora, in der Breite cirka 8 oa, oder dann 3,6 na
lang und nur 4 va breit? Preisangabe erwünscht.

847. Wer interessiert sich für eine schöne, kleinere Fabrik mit
Wasserkraft, Land zc, in holzreicher Lage und staunend billig?

848. Ein junger Mann würde sich gerne einen Lichtpaus-
apparat herstellen. Würde jemand die Freundlichkeit haben, einen
einfachen Apparat zu beichreiben Wo bezieht man die dazu nötigen
Utensilien? Gütige Auskunft wird bestens verdankt.

84Ä. Wer liefert Cementveton-Mischmaschinen und zu welchem
Preis? Wie viel Betriebskrast brauchen dieselben und wo sind
solche im Betrieb? Auskunst wünscht Aug. Gamper, Wüngi (Thurg.)

83V. Wer liefert Bestoßmaschinen mit Messer und Hebeldruck
oder wer hätte eine gebrauchte zu verkaufen? Offerten an I. Wirz,
Schreiner, Rapperswil am Zürichsee.

83t. Wer liefert miet- oder kaufweise eine kleine Lokomotive,
75 am Spurweite, von 12—15 Pserdekräften, zum Materialtrans-
portgebrauch?

83Ä. Welche Zeitschrift oder welches Lehrbuch empfiehlt sich

für Studien über Straßen-, Weg- und Bahnbau? welche Zeit-
schrist für Wasserbau?

833. Da ich beabsichtige, eine kleinere Cementsteinfabrik ein-
zurichten, so möchte anfragen, ob ein guter Grubensand vorteil-
haster ist als Flußsand? Bei letzterem scheint mir die Gefahr von
Schlemmsand zu nahe zu liegen. Welche Maschinen sind die besten
und billigsten und wie viel Kalk oder Cement braucht es, um 1 m^
Cementsteine herzustellen?

834. Ist es schon vorgekommen, daß elektrische Glühlampen
im Kontakt gebrochen sind?

833. Wie sind am besten Dampfrohre in einem ganz aus
Cement gemachten Stalle anzubringen, daß im Winter die Wände
nicht naß werden?

83k. Wer erstellt gute, solide Feuervergoldung für kupferne
Kirchturmkugeln und zu welchem Preise per m2? Offerten unter
Nr. 856 an die Expedition d. Bl.

837. Wäre vielleicht jemand so freundlich, mir Auskunft zu
erteilen, wie viel Pierdekräste man gewinnen würde von einem
Hydranten aus, mit 2>/z Atmosph. Druck, und welcher Durchmesser
und welche Breite wäre um vorteilhaftesten für das Turbinenrad
und wie groß sollte die Oeffnung des Mundstückes sein? Würde
die Kraft ausreichen für eine Cirkularsäge von 350—400 vava
Durchmesser oder wäre eine Bandsäge vorteilhafter?

838. Wer würde einer mech. Holzdreherei mit Wasserkraft
einen Massenartikel zur Fatwikatiin übergeben? 1

83V. Ist jemand V.rkäuser einer kleineren Hobelbank, sowie
einzelner gu- erhaltener Drehbankteile: Reit- und Spindelstöcke
oder Schwungrad mit Seitenläufen und starkem Konus?

8KV. Wer liefert Leitern im Doppel zusammenlegbar von
5—8 va Länge und zu welchem äußerste Preise per laufenden
Meter?

8Kt. Welche Möbelhandlung würde einer kleineren mechan.
Schreinrrei fürs ganze Jahr Arbeiten in taunenen Möbeln über-
tragen?


	Verschiedenes

